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Kritische Bemerkungen zu Argumenten für eine einheitliche 
Gesellschaftsformation der vorkapitalistischen Klassengesellschaften 

von R I G O B E R T G Ü N T H E R (Leipzig) - mit einer Abbildung 

In letzter Zeit erschienen in dieser Zeitschrift  und in anderen Periodica 
sowie in einigen Monographien der DDR mehrere Beiträge, deren Verfasser 
für  eine einheitliche Gesellschaftsformation  der vorkapitalistischen Klassen-
gesellschaften  eintreten (TÖPFER 1967, 1971; BRENTJES 1968a, 1968b, 1970; 
ASSING 1971 und WEISSGERBER 1973 in diesem Heft).  Sie kamen auf  Grund 
neuer theoretischer Untersuchungen des historischen Faktenmaterials und neuer 
Interpretationsversuche einiger Aussagen der Klassiker des Marxismus-Leni-
nismus zu dieser Ansicht. Ohne sich mit den Untersuchungsergebnissen zu 
solidarisieren, kann man hervorheben, daß sie die Vertreter anderer Auffas-
sungen zu einer gründlichen Überprüfung  ihrer Standpunkte veranlaßten. 

Die Hauptargumente der Verfechter  einer einheitlichen Gesellschaftsforma-
tion der vorkapitalistischen Klassengesellschaften  lassen sich etwa folgender-
maßen zusammenfassen:  Der Grundwiderspruch dieser einheitlichen Gesell-
schaftsformation  besteht im Kampf  des kleinen und des großen Grundeigentums 
(BRENTJES 1968b, 248); diese Formation ist gekennzeichnet "durch den Wider-
spruch zwischen den Großgrundeigentümern (Staat, Korporationen, Würden-
träger, Privatpersonen u.a.) einerseits und den ländlichen Produzenten (Bau-
ern, Hirten, landlose Unfreie  u.a.) andererseits" (ASSING 1971, 211); der 
Grundwiderspruch zeige sich in der "Grundrentenausbeutung", das ökonomische 
Grundgesetz dieser Formation sei das "Grundrentengesetz",und die Landwirt-
schaft  spielte in allen vorkapitalistischen Klassengesellschaften  die entschei-
dende R o l l e (WEISSGERBER). 

Die Produzentenklasse dieser Gesellschaftsformation  könne politökonomisch 
nur durch zwei Kriterien unterschieden werden: ä) ob die Produktion Vinter 
eigenen oder fremden  Produktionsbedingungen, mit eigenen oder fremden 
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Produktionsmitteln erfolge  oder b) ob das von den Produzenten erarbeitete 
Mehrprodukt von der herrschenden Klasse vorwiegend mit außerökonomischem 
oder ökonomischem Zwang angeeignet wird (WEISSGERBER). 

Die Bauern werden als "typische Produzenten" von den ältesten Zeiten der 
Klassengesellschaft  bis in das 19./20. Jh. dargestellt (ASSING 1971, 207); 
ein grundlegender Wandel in der Verbindung des Produzenten mit den Produk-
tionsmitteln erfolge  vorher nicht (ebd.); bestimmte Rechtsformen  in der Stel-
lving der Produzenten könnten nicht an bestimmte Phasen der Produktion ge-
bunden werden (208). Es gäbe zwischen der Sklavenhaltergesellschaft  und dem 
Feudalismus keine soziale Revolution, die typischen Produzenten der Spätan-
tike unterschieden sich "am Ende der Umwälzung" in ihrer Stellung zu den 
Produktionsmitteln nicht grundlegend von den Produzenten im frühen  Rom und 
im frühen  Griechenland, bevor sich die Sklaverei dort durchsetzte (209); auch 
"die vielen Reiche in der mehrtausendjährigen Geschichte des Orients wurden 
immer wieder von den gleichen Klassenkräften  getragen" (208). 

Auch TÖPFER betont die Kontinuität der herrschenden Klasse im Orient 
(1971, 224); die werdende Feudalklasse sei keine revolutionäre Klasse gewesen, 
auch nicht in der Spätantike (226). Als gemeinsame Charakteristika in den Pro-
duktionsverhältnissen der vorkapitalistischen Klassengesellschaften  werden 
zusammengefaßt:  der außerökonomische Zwang ("Im Gegensatz zu den Ver-
hältnissen beim Kapitalismus sind es hier nicht vorwiegend ökonomische Ent-
wicklungsfaktoren,  die zur Konzentration von Produktionsmitteln in den Händen 
der einen Gruppe führen  und zugleich andere Gruppierungen in dem Maße von 
Produktionsmitteln freisetzen,  daß sie auf  Grund rein ökonomischen Zwanges 
bei den anderen Arbeit suchen müssen, um leben zu können": 227); die Herr-
schaftsausübung  sei wesentliche Bedingung der Ausbeutung und der Aneignung 
des Mehrprodukts (227); rieht das voll ausgeprägte Privateigentum am Boden, 
sondern die Errichtung eines staatlichen Ausbeutungsapparates zugunsten der 
herrschenden Klasse sei die entscheidende Vorbedingung für  die Ausbildung 
der ersten vorkapitalistischen Klassengesellschaft(228);  die Herrschaftsaus-
Übung ermögliche erst die Ausbeutung (ebd.). Aus all diesen und anderen 
Gründen sind die Unterschiede zwischen der frühen  Klassengesellschaft  des 
Alten Orients, der Sklavenhaltergesellschaft  und des Feudalismus "nicht nur 
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etwas weniger tiefgreifend  . . . als etwa die zwischen Urgesellschaft  und erster Klas-
sengesellschaft  oder zwischen Feudalismus und Kapitalismus, sondern eindeutig 
qualitativ andersgeartet" (229). 

Nicht strittig ist die Definition  der ökonomischen Gesellschaftsformation,  wie 
sie die Klassiker des Marxismus-Leninismus geben. Die Gesellschaftsformation 
wird als ein Gesellschaftssystem auf  der Grundlage einer spezifischen  Produktions-
weise verstanden (ASSING 1971, 203). Aber damit sind die Vertreter einer einheit-
lichen Gesellschaftsformation  gezwungen, die gesamten ökonomischen Verhältnisse 
vom Endedes 4. Jährt. v.u.Z. bis zur Entstehung des Kapitalismus in eine einzige 
Produktionsweise zupressen, die auf  Hörigkeit und Sklaverei, Lohnarbeit und freiem 
Kleinbesitz, auf  "Grundrentenausbeutung" und auf  dem Grundwiderspruch zwischen 
kleinem und großem Grundeigentum beruht. Zwar räumt man verschiedene Entwick-
lungsetappen dieser Produktionsweise ein, aber das ändert nichts an der Tat-
sache, daß in ihr die Produktionsverhältnisse der freien  Bauern der altorien-
talischen Dorfgemeinden,  der antiken Sklaverei und der feudalabhängigen  Bauern 
und Handwerker im Mittelalter eine Produktionsweise bilden sollen. 

Die Verfechter  dieser Theorie bleiben jedoch den Nachweis schuldig, daß 
die Klassiker des Marxismus-Leninismus diese Entwicklungsepochen der 
menschlichen Gesellschaft  ebenfalls  nur in einer Produktionsweise zusammenzu-
fassen  gedachten. Aber dort, wo MARX, ENGELS oder LENIN die vorkapi-
talistischen Klassengesellschaften  behandeln, ist stets von mehreren Produk-
tionsweisen oder sogar Gesellschaftsformationen  die Rede, ohne daß sie aller-
dings diese unmißverständlich voneinander geschieden haben, um damit vor-
ausblickend unseren gegenwärtigen Streit zu verhindern (nur als Auswahl vgl. 
MARX, MEW 13, 8f.;  23, 74, 93, 96, 183, 211, 231, 354; 25, 41; LENIN, 
LW 3, 55; 4, 37; 22, 264 ; 29, 466). An keiner Stelle findet  sich die Formu-
lierung von nur einer vorkapitalistischen Produktionsweise oder von nur einer 
vorkapitalistischen Gesellschaftsformation. 

Jede sozialökonomische Formatton der Klassengesellschaft  erzeugt bestimmte 
antagonistische Klassenverhältnisse (vgl. LENIN, LW 1, 414). 

Die Klassen sind Personengruppen, "die sich nach ihrer Rolle im System 
der Produktionsverhältnisse, nach den Produktionsbedingungen und folglich 
auch nach ihren Lebensbedingungen sowie nach den durch diese Verhältnisse 
bestimmten Interessen voneinander unterscheiden" (LW 1, 425f.) 
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Ähnlich heißt es auch: 
"Als Klassen bezeichnet man große Menschengruppen, die sich vonein-
ander unterscheiden nach ihrem Platz in einem geschichtlich bestimmten 
System der gesellschaftlichen  Produktion, nach ihrem (größtenteils in 
Gesetzen fixierten  und formulierten)  Verhältnis zu den Produktionsmitteln, 
nach ihrer Rolle in der gesellschaftlichen  Organisation der Arbeit und folg-
lich nach der Art der Erlangung und der Größe des Anteils am gesellschaft-
lichen Reichtum, über den sie verfügen.  Klassen sind Gruppen von Menschen, 
von denen die eine sich die Arbeit einer anderen aneignen kann infolge  der 
Verschiedenheit ihres Platzes in einem bestimmten System der gesellschaft-
lichen Wirtschaft"  (LW 29, 410). 

Die marxistische Klassendefinition  berücksichtigt also in ihrer Gesamtheit 
einen ganzen Komplex von Erscheinungen. Im Zentrinn der Definition  steht 
aber das Verhältnis der Gruppen untereinander, z.B. ihr Verhältnis als Be-
sitzer oder Nichtbesitzer der Produktionsmittel. Nicht das Verhältnis der Pro-
duzenten zu den Produktionsbedingungen schlechthin bestimmt ihre Klassenpo-
sition, sondern ihr Verhältnis zu den Eigentümern der Produktionsbedingungen. 
Darin einbezogen ist die wichtige Frage nach den Lebensbedingungen, nacn 
den sozialen Interessen, überhaupt nach den mittelbaren und unmittelbaren 
Wechselbeziehungen zwischen Eigentümern und Nichteigentümern der Produk-
tionsmittel. Und deshalb kann man nicht einfach  einen m. E. etwas abstrakten 
Klassengegensatz zwischen Grundeigentümern und ländlichen Produzenten postu-
lieren, wenn die Geschichte der Beziehungen zwischen diesen beiden Gruppen 
von der Entstehung der altorientalischen Klassengesellschaft  bis zur Heraus-
bildung des Kapitalismus wesentliche Unterschiede aufweist.  Die Klassenstruk-
tur einer solchen Agrargesellschaft  bleibt so allgemein, daß sie für  die Ana-
lyse der wirklichen Klassenkämpfe  in den drei vorkapitalistischen Klassenge-
sellschaften  bedeutungslos wird. 

Daher halte ich es auch für  sehr fraglich,  ob der angenommene Grundwider-
spruch vom Kampf  des kleinen mit dem großen Grundeigentum wirklich der 
gesamten sozialen Entwicklung, den Klassenkämpfen  von der Zeit der frühen 
sumerischen Staaten bis einschließlich zum Feudalismus zugrunde liegt. 
MARX selbst hat diesen Widerspruch nur auf  die römische Geschichte bezogen, 
und noch nicht einmal auf  die römische Geschichte in ihrer Gesamtheit, sondern 
auf  die Zeit der Republik (MEW 28, 439). Auch im "Kapital" hat er das kleine 
Grundeigentum nicht als Basis der gesamten antiken Gesellschaft  bezeichnet: 
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"Die kleine Bauernwirtschaft  und der unabhängige Handwerksbetrieb, die 
beide teils die Basis der feudalen  Produktionsweise bilden, teils nach 
deren Auflösung  neben dem kapitalistischen Betrieb erscheinen, bilden zu-
gleich die ökonomische Grundlage der klassischen Gemeinwesen zu ihrer 
besten Zeit, nachdem sich das ursprüngliche orientalische Gemeineigentum 
aufgelöst  und bevor sich die Sklaverei der Produktion ernsthaft  bemächtigt 
hat" (MEW 23, 354, Anm. 24; ähnlich auch 25, 815). 

Diese Bemerkung von MARX ist m.E. auch der ernst zu nehmende Hinweis 
für  unterschiedliche Produktionsweisen der Antike und des Feudalismus. 

i 

Ich sehe den G r u n d w i d e r s p r u c h in der entwicke l t en a l t o r i e n -
t a l i s c h e n (oder frühen  bzw. primären, wie TÖPFER vorschlägt) K l a s s e n -
g e s e l l s chaft  einerseits in der Produktion der Dorfgemeinden  (oder -gemein-
schaften)  und andererseits in der Abschöpfung  des Mehrprodukts in erster Linie 
über die Staatssteuer durch eine herrschende Klasse, die vor allem als korpo-
rativer Großgrundbesitzer (Tempel- und Palastaristokratie) und Pfründenbe-
sitzer (Vergabe des Steuereinkommens einzelner Dörfer  an Würdenträger) auf-
tritt, Der einzelne bäuerliche Produzent tritt der herrschenden Klasse und 
dem Staat nur durch Vermittlung seiner Dorfgemeindeorganisation  gegenüber. 
Der einzelne Produzent verhält sich zu seinen Produktionsbedingungen als Ei-
gentümer, aber es ist ein Eigentum, das nur in der Dorfgemeinde  und durch 
die Dorfgemeinde  existiert. Die Dorfgemeinde  ist dem Staat für  das abzulie-
fernde  Mehrprodukt verantwortlich, nicht der einzelne Bauer in der Dorfge-
meinde. Daher stehen auch die Bauern der altorientalischen Dorfgemeinden 
der herrschenden Klasse in anderen Klassenbeziehungen gegenüber als die 
leibeigenen und hörigen Bauern ihren feudalen  Grundherren, zu denen sie in per-
sönlichen Abhängigkeitsverhältnissen verknechtet sind. Die Bauern der altorien-
talischen Dorfgemeinden  stehen nicht in persönlicher Abhängigkeit etwa von 
dem Würdenträger, dem als Pfründenbesitzer  ihre Steuern zufließen,  da er 
nicht ihr Grundherr ist. 

Es soll hier nur vom Grundwiderspruch die Rede sein. Daneben und diesem 
Grundwiderspruch untergeordnet existierten auch Sklaverei, Dienstmiete (ich 
halte diesen Ausdruck von KLENGEL [l971, 39ff.]  für  besser als den Termi-
nus Lohnarbeit, vgl. ebd., 41, Anm. 11) und sporadisch - was ich aber keines-
falls  ausschließen will - auch Hörigkeit und Leibeigenschaft.  Der Grundwider-
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Spruch wird jedoch von demjenigen Produktionsverhältnis geprägt, das inner-
halb einer gegebenen Produktionsweise dieselbe bestimmt. 

Aus diesem Grundwiderspruch ergeben sich auch die d o m i n i e r e n d e n 
K l a s s e n g e g e n s ä t z e der a It or i ent a Ii s chen K l a s s e n g e s e l l -
schaft  :Sie bestehen zwischen den freien  Bauern der Dorfgemeinden  und den 
korporativen Großgrundbesitzern und Pfründenbesitzern.  Der Kampf  zwischen 
beiden Gruppen geht dabei in erster Linie um die Verfügungsgewalt  über den 
Boden, um die Begrenzung und Einengung des Dorfgemeindeterritoriums,  und 
um die Erhöhimg des vornehmlich durch die Staatssteuer eingetriebenen Mehr-
produkts für  die herrschende Klasse. Das Bild der altorientalischen Ökonomie 
wird also nicht geprägt vom unmittelbaren Herrschafts-  und Knechtschaftsver-
hältnis einzelner Großgrundeigentümer (Feudalherren) gegenüber ihren leib-
eigenen und hörigen Bauern. Der Würdenträger, dem der König Dörfer  "schenk-
te", wurde damit nicht zu einem feudalen  Grundherrn, da er "nur" das Steuer-
einkommen dieser Dörfer  erhielt, ihm aber kein Grundeigentum übertragen 
wurde. Die Dorfgemeinden,  nicht die einzelnen freien  Bauern in den Dorfge-
meinden, waren dem unmittelbaren Herrschafts-  und Knechtschaftsverhältnis 
seitens des Tempels oder des Königtums unterworfen.  Das unterscheidet aber 
nicht nur die Grundeigentums-, sondern auch die Klassenverhältnisse vom 
feudalen  Mittelalter. 

Daher läßt sich auch der im Feudalismus weitverbreitete außerökonomische 
Zwang nicht schematisch auf  die altorientalische Klassengesellschaft  übertra-
gen. Die Dorfgemeinden  unterlagen einer engen Verflechtung  ökonomischen wie 
außerökonomischen Zwangs. Wir müssen berücksichtigen, daß die sozialen 
Verhältnisse auf  Königs- und Tempelland und auf  dem Dorfgemeindeland  recht 
unterschiedlich waren. Besonders in Gebieten der künstlichen Bewässerung, 
wo die Dörfer  ein großes Interesse und die Verantwortung über die Instandhal-
tung, Kontrolle und Neuerrichtung der Dämme, Schleusen, Kanäle usw. besa-
ßen, kann das Knechtschaftsverhältnis  m. E. ni cht a l l e in auf  außerökono-
mischen Zwang zurückgeführt  werden. Es dominierte in der altorientalischen 
Klassengesellschaft  nicht jene Form der "Abarbeit", wie sie LENIN nachdrück-
lich für  die Leibeigenschaftsgesellschaft  mit Mitteln des außerökonomischen 
Zwangs in Beziehung setzte (LW 2, 491f.).  Oder resultierte die große 
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Kooperation, dieses entscheidende ökonomische und soziale Merkmal der 
altorientalischen Klassengesellschaft  einzig und allein auf  außerökonomischem 
Zwang? 

Natürlich ist der Grundwiderspruch jeder ökonomischen Gesellschaftsforma-
tion nicht statisch aufzufassen.  Er modifiziert  sich in den Übergangsepochen, 
in denen er noch nicht oder nicht mehr die jeweilige Produktionsweise bestimmt. 
Es gibt Entwicklungsstufen  des ökonomischen Gesellschaftssystems  mit eige-
nen spezifischen  Tendenzen und Eigenschaften,  die untereinander in einem 
inneren Zusammenhang stehen. 

Der G r u n d w i d e r s p r u c h inderant iken Skia venh a It er ge s e i l -
s ch aft  besteht zwischen der von Sklaven betriebenen Produktion, von recht-
losen Fremden, die gewaltsam von ihren Produktionsbedingungen getrennt 
wurden, und der Aneignung der gesamten Produktion wie der Produzenten durch 
die Sklavenhalter-Großgrundbesitzer mit den Mitteln physischen Zwangs. Da-
neben und diesem Grundwiderspruch untergeordnet,gab es die Widersprüche 
zwischen freiem kleinem und großem Grundeigentum, zwischen Schuldnern 
und Gläubigern, den Widerspruch der Dienstmiete, zwischen verschiedenen 
Abstufungen  abhängiger bäuerlicher Arbeit und Großgrundbesitzern u.a. Zeit-
weilig konnte der Widerspruch zwischen kleinem und großem Grundeigentum 
(z.B. in der Gracchenbewegung) oder der zwischen Schuldnern und Gläubigern 
(z.B. in den "Ständekämpfen"  der frühen  römischen Republik) den Grundwider-
spruch überschatten. Auch ist die Periode, in der die Sklaverei sich der Pro-
duktion bemächtigt hatte, relativ kurz im Vergleich zur gesamten Epoche der 
antiken Sklavenhaltergesellschaft.  Aber diese Dinge sind nicht ausschlaggebend, 
wenn es den Grundwiderspruch, der das Wesen der gesamten Produktionsweise 
bestimmte, zu definieren  gilt. Von der bäuerlichen Lebensweise in der alt-
orientalischen Klassengesellschaft  sind die kleinen Grundeigentümer der an-
tiken Sklavenhaltergesellschaft  dadurch getrennt, daß Dorfgemeinde  und Groß-
familie  nicht mehr die Existenzvoraussetzung bilden. 

Das Gesetz des Grundwiderspruchs wirkte in den verschiedenen Entwicklungs-
stufen  unter unterschiedlichen historischen Bedingungen (vgl. HOFFMANN, 598). 
In der antiken Sklavenhaltergesellschaft  kann man etwa vier Entwicklungsstufen 
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feststellen:  1. die Stufe  der Zersetzung des Gemeineigentums und der Her-
ausbildung der antiken Produktionsweise, 2. die Stufe  des freien  Parzellen-
eigentums selbstwirtschaftender  Bauern, der kleinen Bauernwirtschaft  und 
des unabhängigen Handwerksbetriebs (die MARX als die "beste Zeit" der an-
tiken Gemeinwesen bezeichnete), 3. die höchste Entwicklungsstufe  dieser Gesell-
schaft,  in der sich die Sklaverei der Produktion bemächtigt hatte und in der 
die Sklaverei zum bestimmenden Verhältnis innerhalb der antiken Produktions-
weise wurde, und 4. die Stufe  der Kolonatsentwicklung, der Patrozinien und 
des damit verbundenen exterritorialen Großgrundbesitzes, in der die Sklave-
rei allmählich wieder ihre ökonomische Bedeutung verlor. 

Da es sich bei diesen vier Entwicklungsstufen  um die Entwicklung ein und 
derselben Formation handelt, stehen diese Stufen  in einem innneren Zusam-
menhang. So entstand die Sklaverei selbstverständlich nicht erst in der dritten 
Stufe;  ebensowenig hat sich das freie  bäuerliche Parzelleneigentum in der 
dritten und vierten Stufe  völlig aufgelöst.  Aber mit der dritten Stufe  erreichte 
die antike Sklavenhaltergesellschaft  ihren Höhepunkt. Die Sklaverei war auch 
in der ersten und zweiten Stufe  das progressive treibende Element der gesell-
schaftlichen  Entwicklung. Dies äußert sich in der Zunahme der Arbeitsteilung, 
in der Entwicklung der Kooperation, im Aufschwung  der Ware-Geld-Beziehun-
gen und nicht zuletzt auch in der Erreichung des höchsten technischen Entwick-
lungsstandes, den die Antike überhaupt hervorbringen konnte. Dort, wo Skla-
verei vorherrschte, kam es zeitweilig, sporadisch und spontan sogar zu einer 
direkt auf  den Tauschwert gerichteten Produktion, zu einer Produktion für  den 
"Weltmarkt", mit den damit verbundenen Wirtschaftsschwankungen  usw. 

Aus diesem ökonomischen System ergeben sich als w e s e n t l i c h e K l a s -
sen die Sklaven, die Sklavenhalter-Großgrundbesitzer und die freien  Klein-
produzenten. Die "Lohnarbeiter" möchte ich in der antiken Sklavenhalterge-
sellschaft  im Gegensatz zu WEISSGERBER nicht als eine besondere Klasse 
bezeichnen, da m.E. nicht alle Bestandteile der Leninschen Klassendefinition 
für  sie zutreffen.  Einmal unterschieden sie sich in ihren Lebensbedingungen 
nicht wesentlich von den Kleinproduzenten und in ihren gesellschaftlichen 
Interessen nicht wesentlich sogar von den Sklavenhaltern. Für sie würde ich 
den Terminus "Schicht" in Anwendimg bringen ebenso wie für  die antiken 
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"Unternehmer",sofern  diese nicht sowieso der Klasse der Sklavenhalter an-
gehören. 

Die feudale  Gesellschaftsformation  verstehe ich als ein Gesellschaftssystem, 
das den Feudalismus westeuropäischen und asiatisch-afrikanischen  Typs ein-
bezieht. Es unterscheidet sich von den vorhergegangenen Formationen u.a. 
durch eine bedeutend größere innere Dynamik der Entwicklung. Über die Unter-
schiede des europäischen und asiatischen Feudalismus ist schon viel geschrie-
ben worden. Aber ich halte sie für  nicht so schwerwiegend, um beide Entwick-
lungszüge inhaltlich zu trennen. Der wesentliche Unterschied zwischen dem 
Feudalismus europäischer und asiatischer Prägung liegt m.E. darin, daß der 
Grundwiderspruch der vorangegangenen Klassengesellschaft  beispielsweise 
im fränkischen  Feudalismus konsequenter gelöst wurde als in den Feudalgesell-
schaften  Asiens. Dort konnte das Weiterleben von Elementen der altorientali-
schen Eigentumsformen  und teilweise auch der Sklaverei außerordentlich stag-
nierend auf  die Herausbildung und Entwicklung des feudalen  Systems wirken. 
Aber man kann m. E. die feudale  Gesellschaftsordnung  nicht auf  die Leibeigen-
schaftsgesellschaft  beschränken. Für die begriffliche  Definition  (von LENIN) 
waren beide Termini nicht synonym (LW 6, 103). Für den Feudalismus wie für 
andere vorkapitalistische Gesellschaftsformationen  trifft  die Einschätzung von 
MARX zu, die er im 3. Band des "Kapitals" gibt: 

"Dies hindert nicht, daß dieselbe ökonomische Basis - dieselbe den Haupt-
bedingungen nach - durch zahllos verschiedene empirische Umstände, Natur-
bedingungen, Rassenverhältnisse, von außen wirkende geschichtliche Ein-
flüsse  usw., unendliche Variationen und Abstufungen  in der Erscheinung 
zeigen kann, die nur durch Analyse dieser empirisch gegebenen Umstände 
zu begreifen  sind" (MEW 25, 800). 

Der Grundwider spruch derfeudalen  G e s e l l s c h a f t s o r d n u n g 
wird von der Produktion persönlich abhängiger, aber ökonomisch selbständig 
wirtschaftender  Bauern und Handwerker und der Aneignung des Mehrprodukts 
durch die Großgrundbesitzer bestimmt. Zwischen diesen Bauern und Handwer-
kern einerseits und den Großgrundbesitzern andererseits dominiert das persön-
liche Herrschafts-  und Knechtschaftsverhältnis,  der außerökonomische Zwang. 
Darin beziehe ich auch die im mittelalterlichen Orient weitverbreitete Form 
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der Bodenpacht ein, deren Pachtzins oft  so hoch (bis 4/5 der Ernte) festge-
setzt wird, daß damit das gesamte Mehrprodukt eingetrieben wird und die 
"Pächter" einem persönlichen Herrschafts-  und Knechtschaftsverhältnis  unter-
liegen. 

Je nach der Art, in welcher Rentenform das Mehrprodukt abgeschöpft  wurde, 
entwickelten sich unterschiedliche ökonomische und soziale Erscheinungsfor-
men des Feudalismus: dominierte die Arbeitsrente (Fronwirtschaft),  so gewan-
nen Formen der Leibeigenschaft  größere Bedeutung, herrschte die Produkten-
oder Geldrente vor, so wurde das Bild der Gesellschaft  mehr von verschiedenen 
Formen der Hörigkeit, Erbuntertänigkeit, Pachtabhängigkeit usw. bestimmt. 
Deshalb halte ich die Formulierung "Grundrentengesetz" und "Grundrenten-
ausbeutung" als Grundgesetz oder als Grundwiderspruch einer einheitlichen 
Gesellschaftsformation  der vorkapitalistischen Klassengesellschaften 
(WEISSGERBER) für  zu undifferenziert  und zu allgemein. Ohne eine nähere 
Bestimmung der Grundrente wird diese historisch nicht aussagekräftig,  es 
gibt auch eine kapitalistische Grundrente. 

Ich kann auch dem Lösungsvorschlag von TÖPFER (1971, 227f.)  in einer 
anderen theoretischen Frage nicht zustimmen. Es wären nach ihm nicht vor-
wiegend ökonomische Entwicklungsfaktoren,  die zur Konzentration von Pro-
duktionsmitteln in den Händen der einen Gruppe führten...  (227); die Errich-
tung eines staatlichen Ausbeutungsapparates zugunsten der herrschenden Klas-
se sei die entscheidende Vorbedingung für  die Ausbildung der ersten vorkapi-
talistischen Klassengesellschaft  (228), und die Herrschaftsausübung  ermögliche 
erst die Ausbeutung. Bei MARX stehen die unmittelbaren Herrschafts-  und 
Knechtschaftsverhältnisse  in den vorkapitalistischen Produktionsweisen in 
enger Wechselbeziehung. Sie bedingen sich gegenseitig und haben ihre Ursache 
im niedrigen Entwicklungsstand der Produktivkräfte  (MEW 23, 93). Was bei 
MARX als gegenseitige Bedingung und enge Verflechtung  erscheint, wird bei 
TÖPFER zur Vorbedingung und Voraussetzung. Die ökonomischen Entwicklungs-
faktoren,  die zur Entstehung des Ausbeutungsapparates, zur Bildung von Herr-
schafts-  und Knechtschaftsverhältnissen  führten,  lagen in der Mehrarbeit der 
Produzenten, die zur Existenzbedingung anderer wurde (MEW 23, 535), bzw. 
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in der großen proportionalen Disponibilität der Mehrarbeit (MEW 23, 536). 
Der so entstehende ökonomische Reichtum, der sich zunächst noch nicht in 
privates Grundeigentum niederschlägt, ist die Grundlage für  die sich heraus-
bildenden Herrschafts-  und Knechtschaftsverhältnisse.  Das persönliche Eigen-
tum an Arbeitsprodukten, an Sklaven und an Vieh ist älter als das private Bo-
deneigentum. BRENTJES vermutet, daß bereits im späten 8. und im frühen 
7. Jährt, v.u. Z. in Palästina archäologische Zeugnisse für  die gewaltsame 
Ausbeutung Gefangener  vorliegen (1970, 33f.).  Trifft  das zu, so fassen  wir 
damit diese ökonomischen Entwicklungsfaktoren,  die eine wesentliche Voraus-
setzung für  die Ausbildung späterer Herrschafts-  und Knechtschaftsverhält-
nisse darstellen, schon tief  in der Gentilgesellschaft.  Und schon in der Halaf-
kultur des frühen  5. Jährt, v.u. Z. ist das Privateigentum an Arbeitsprodukten 
durch das Siegeln von Gegenständen archäologisch nachweisbar (ebd., 44). Es 
gab also eine Zeit, in der keineswegs die Herrschaftsausübung  wesentliche 
Bedingung der Ausbeutung war. Wenn wir die politischen Faktoren über die 
ökonomischen Entwicklungsfaktoren  setzen, in der politischen Herrschaftsaus-
übimg Vorbedingung und Voraussetzung für  die ökonomischen Entwicklungsbe-
dingungen sehen, öffnen  wir dem Strukturalismus Tür und Tor. Natürlich er-
scheint nicht das "voll ausgeprägte Privateigentum am Boden", das durch den 
Warencharakter des Bodens angezeigt wird, als ökonomische Voraussetzung 
für  die Entstehung der ersten Klassengesellschaft,  sondern die Mehrarbeit 
der Produzenten. Der a u ß e r ö k o n o m i s c h e Zwang erscheint demnach 
nicht als Vorbedingung, sondern als R e s u l t a t ö k o n o m i s c h e r V e r h ä l t -
n i s s e . Man sollte nicht übersehen, 

"die spezifisch  ö k o n o m i s c h e Form, in der unbezahlte Mehrarbeit aus den 
unmittelbaren Produzenten ausgepumpt wird, b e s t i m m t das H e r r -
s c h a f t s -  und Knechtschaftsverhältnis . . .Hierauf  aber gründet 
sich die ganze Gestaltung des ökonomischen, aus den P r o d u k t i o n s v e r -
h ä l t n i s s e n s e l b s t h e r v o r w a c h s e n d e n G e m e i n w e s e n s und 
damit zugleich seine spezifisch  p o l i t i s c h e Gestalt" (MEW 25, 799; 
Hervorhebungen: R. G.). 

Besser kann man wohl die Priorität der ökonomischen Form nicht ausdrücken. 
TÖPFER (1971, 229) sieht zwischen der frühen,  altorientalischen Klassenge-
sellschaft,  der Sklaverei und dem Feudalismus nur quantitative Unterschiede. 
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Wenn man aber zugesteht, daß das System der Produktionsverhältnisse die 
i' 

Basis der Gesellschaftsformation  darstellt, dann bildet jedes System der Pro-
duktionsverhältnisse 

"nach der Theorie von Marx einen besonderen sozialen Organismus, der 
in seiner Entstehung, seinen Funktionen und seinem Übergang zu einer höhe-
ren Form, seiner Verwandlung in einen anderen sozialen Organismus, be-
sonderen Gesetzen folgt"  (LENIN, LW 1, 424f.). 

Es ist wohl unbestritten, daß es zwischen den vorkapitalistischen Klassengesell-
schaften  einige gemeinsame Züge gibt, die im Wesentlichen auf  der kleinen zer-
splitterten Warenproduktion und dem individuellen Arbeitseigentum beruhen. 
LENIN schreibt dazu: 

"Gesetz der vorkapitalistischen Produktionsweisen ist die Wiederholrag des 
Produktionsprozesses im früheren  Umfange,  auf  früherer  Grundlage: dies 
galt für  die Fronwirtschaft  der Gutsherren, für  die Naturalwirtschaft  der 
Bauern, für  die Produktion des Handwerks.. .Bei den alten Produktions-
weisen konnten Wirtschaftseinheiten  jahrhundertelang bestehen, ohne ihren 
Charakter oder ihren Umfang  zu ändern, ohne die Grenzen des feudalen 
Stammguts, des bäuerlichen Dorfes  oder des kleinen lokalen Marktes für 
die ländlichen Handwerker und Kleinindustriellen (die sogenannten Kustare) 
zu überschreiten" (LW 3, 55). 

Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus ist tiefgreifender,  umfassen-
der und folgenschwerer  als jeder andere Übergang vorher. Das ändert aber 
nichts an den qualitativen Unterschieden früherer  sozialer Organismen, die 
auf  eigenen Produktionsweisen beruhten. 

Das Problem der sozialen Revolution in den Übergangsepochen der vorkapi-
talistischen Klassengesellschaften  ist nach wie vor heiß umstritten. Ich sah 
bisher in dem von MARX (MEW 9, 132) beschriebenen und von ASSING (1971, 
207) zitierten Fakt, daß im spätmittelalterlichen Indien das Eingreifen  der 
Engländer dort die ökonomische Grundlage sprengte und damit die einzige so-
ziale Revolution hervorrief,  eine Mögl i c h k e i t , den Übergang von der frühen, 
altorientalischen Klassengesellschaft  zum Feudalismus ohne soziale Revolu-
tion zu verstehen. Wenn aus Pfründenbesitzern  feudale  Grundherren wurden, 
ohne daß sich personell im Bestand der herrschenden Klasse Wesentliches 
änderte, sollte ein solcher Vorgang zumindest diskutabel sein. Aber ich muß 
bekennen, daß damit den Veränderungen in der Basis der Gesellschaft  zu wenig 
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Rechnimg getragen wurde. Nach Diskussionen in unserem Arbeitskollektiv 
habe ich mir erneut die Frage vorgelegt, ob Strukturveränderungen inner-
halb der herrschenden Klasse für  die Annahme oder Ablehnung einer sozialen 
Revolution ausreichen.1 Wenn sich auch am personellen Bestand der herr-
schenden Klasse beim Übergang von der altorientalischen Klassengesellschaft 
zum Feudalismus in mehreren Ländern nichts Wesentliches änderte, so hatten 
sich doch andererseits wesentliche Veränderungen, die auch den Wechsel des 
Grundwiderspruchs zur Folge hatten, in der Basis der Gesellschaft  ergeben. 
Die bis dahin freien  Dorfgemeinschaften  gerieten immer stärker unter die Bot-
mäßigkeit geistlicher und weltlicher aristokratischer Zwischenschichten. Das 
ehemals direkte Verhältnis zwischen der herrschenden Klasse und den Dorfge-
meinden wurde zersetzt. Die weiter zunehmende soziale Differenzierung  in 
den Dorfgemeinden  führte  zur Feudalisierung der dörflichen  Oberschichten, 
zur Festigung des im Schöße der alten Ordnung herangewachsenen feudalen 
Bodeneigentums. Im Zuge der Entwicklung geraten die Bauern mehr und mehr 
in ein direktes, unmittelbares Knechtschafts-  und Ausbeutungsverhältnis des 
Staates oder einzelner Grundherren. Der Grundbesitz der Bauer hat nicht mehr in 
der Dorfgemeindeorganisation  seine ExLstenzvoraussetzung, wenn sie auch wei-
ter besteht. Aus der Zersetzung der altorientalischen Eigentumsformen  am 
Boden entstehen auch in Asien in Mulk, Waqf,  Iqta, Timar, Dshwang-tiän u.a. 
neue feudale  Grundeigentumsformen,  die ihremWesen nach dem Allod, den 
Kloster- und Kirchenländereien und den Militärlehen des westeuropäischen 
Feudalismus entsprechen, wenn auch ihre sozialökonomische Bedeutung hinter 
den westeuropäischen Formen zurücksteht. Deshalb ist die soziale Umwälzung 
in der Basis doch deutlicher zu erkennen als im Bestand der herrschenden Klas-
se. Was den Übergang von der Urgesellschaft  zur Klassengesellschaft  und von 
der antiken Sklavenhaltergesellschaft  zum Feudalismus anbetrifft,  so trete 
ich ebenfalls  nach wie vor für  die Anwendung des Begriffs  der sozialen Revo-
lution ein. 

1 Ich danke besonders Dr. M. Njammasch für  ihre Hinweise. 
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In einer Skizze habe ich versucht, die Entwicklung der vorkapitalistischen 
Gesellschaftsformationen  in einer schematischen Resultante der Linie des ge-
sellschaftlichen  Fortschritts, die natürlich nicht Zeiten der Stagnation und 
Regression berücksichtigt, darzustellen. Der Feudalismus wird als eine ein-
heitliche Gesellschaftsformation  verstanden, die verschiedene Varianten seiner 
Entwicklung einbezieht; aber der orientalische Feudalismus ist durch verschie-
dene Besonderheiten gekennzeichnet, z.B. durch das Weiterleben von Elemen-
ten altorientalischer Eigentumsformen,  die m.E. dafür  verantwortlich sind, 
daß aus dem asiatischen Feudalismus kein Kapitalismus entstand. 
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